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Es gilt das gesprochene Wort 
 

51. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-

Schöneberg von Berlin am 18.03.2026 

Antwort auf die mündliche Anfrage Nr. 8 der 

Bezirksverordneten  Ronja Losert 

Berichte über den Stand der Barrierefreiheit 

aller öffentlich zugänglicher Bestandsbauten 

1. Frage 

Wie ist der aktuelle Stand der nach § 11 Abs. 3 des Landesgleichberechtigungsgesetz 

Berlin vorgesehenen Erhebung zur Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Bestandsge-

bäude im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, die bis 01.01.2026 verpflichtend erstellt werden 

musste? 

Antwort auf 1. Frage 

Die Erhebung zur öff. Zugänglicher Bestandsgebäude im Bez. Tempelhof-Schöneberg be-

findet sich in der Aufstellung und konnte vor dem Hintergrund der personellen Situation des 

Fb Baumanagement nicht zeitgerecht aufgeliefert werden.  

Die Erhebung erfolgt zweistufig. In einem ersten Schritt werden die 270 Gebäude des Be-

zirks anhand der vorliegenden Planunterlagen hinsichtlich der Defizite im Bezug auf die 

Barrierefreiheit untersucht und geclustert. Diese Untersuchung wird in der Entwurfs-gruppe 

des Fb Baumanagement durchgeführt. In einem zweiten Schritt werden die dann noch 

offenen Fragen über die zuständigen Bauleiterinnen und Bauleiter aus der Gruppe 
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Bauunterhaltung des Fb Baumanagements ergänzt und ggf. im Rahmen von Ortsbege-

hungen ermittelt.  

2. Frage 

Welche konkreten Schritte hat das Bezirksamt seit der Beantwortung der Großen Anfrage 

Drucks.-Nr.: 1592/XXI im Mai 2025 unternommen, um eine systematische Erfassung der 

Barrierefreiheit von Schulen, Sportstätten, insbesondere im Rahmen der Fortschreibung des 

Sportentwicklungskonzept, und sonstigen öffentlichen Liegenschaften im Bezirk 

umzusetzen? 

Antwort auf 2. Frage 

Die systematische Erfassung der Barrierefreiheit von Schulen, Sportstätten wird mit der 

Erhebung zur Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Bestandsgebäude nach dem Lan-

desgleichberechtigungsgesetz zur Verfügung stehen. Hierfür wurde im Vorfeld in Ab-

stimmung mit den anderen bezirklichen Baudienststellen ein Konzept erarbeitet, wie die 

Erfassung geregelt erfolgen kann. Auf dieser Basis wurden im Fb Baumanagement die 

Personalressourcen bestimmt, die hierfür erforderlich sind. Wie unter 1. benannt, ist die 

Erfassung angelaufen. 

1. Nachfrage 

 Wann ist mit der Vorlage der Berichte über den Stand der Barrierefreiheit der öffentlichen 

Gebäude im Bezirk zu rechnen? 

Antwort auf die 1. Nachfrage 

Angesichts des Arbeitsumfanges werden die Daten voraussichtlich erst im 4. Quartal 

vollständig vorliegen. 

2. Nachfrage 

In welcher Form werden die Ergebnisse der Erhebung sowie die daraus abgeleiteten 

Maßnahmen- und Zeitpläne zum Abbau von Barrieren der Bezirksverordnetenversamm-

lung zugänglich gemacht? 

Antwort auf die 2. Nachfrage 
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Die Baudienststellen der Berliner Bezirksämter führen eine tabellarische Erfassung gemäß 

einer einheitlichen Vorlage durch. Die SE FM plant, die erhobenen Daten über die 

Unterseite der SE FM auf www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/ öffentlich zugänglich zu 

machen.  

Bezirksstadträtin Eva Majewski 

 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/

